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bundeskanzleramt.gv.at 

BKA - V (Verfassungsdienst) 

verfassungsdienst@bka.gv.at 

Dr. Valerie Trofaier-Leskovar, LL.M. 

Sachbearbeiterin 

valerie.trofaier-leskovar@bka.gv.at 

+43 1 53 115-203931 

Ballhausplatz 2, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte 

unter Anführung der Geschäftszahl an 

verfassungsdienst@bka.gv.at zu richten. 
 

An die 
Energie-Control Austria für die Regulierung der 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 
Rudolfsplatz 13a 
1010 Wien 
 
mit E-Mail: 
recht-post@e-control.at 
 

Geschäftszahl: 2025-0.850.472 Ihr Zeichen: V CF G 01/25 i  

Entwurf einer Verordnung des Vorstands der E-Control, mit der das Erdgas-

Clearingentgelt ab 1.1.2026 festgesetzt wird (Erdgas-Clearingentgelt-Novelle 

2026);  

Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst teilt mit, dass der Inhalt des gegenständlichen 

Verordnungsentwurfs aus der Sicht des ho. Wirkungsbereiches keinen Anlass zu 

Bemerkungen gibt. In formaler Hinsicht wird auf folgende Punkte hingewiesen: 

Es wird angeregt, in der Promulgationsklausel statt dem Ausdruck „idF“ die Wendung 

„zuletzt geändert durch das Bundesgesetz“ zu verwenden. Zudem wäre nach den 

Fundstellenzitaten „BGBl. I Nr. 107/2011“ und „BGBl. I Nr. 110/2010“ ein Bestrich zu 

ergänzen. 

Zur Z 2 wird darauf hingewiesen, dass die Novellierungsanordnung „Dem § 6 wird folgender 

Abs. 4 angefügt:“ lauten sollte, weil in der legistischen Praxis mit der Wendung „wird 

angefügt“ ausgedrück wird, dass der übergeordneten Gliederungseinheit (hier § 6) an ihrem 

Ende eine untergeordnete Gliederungseinheit (hier ein Abs. 4) hinzugefügt wird. 

Zudem wird angeregt, zum Text des Abs. 4 eine Formulierung – wie beim geltenden Abs. 3 

– zu prüfen (Ergänzung der folgenden Wortfolge): 

 „[…] und gelten für entgeltpflichtige Umsätze ab diesem Zeitpunkt.“ 
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Zu den Erläuterungen wird auf einen fehlenden Abstand auf Seite 2 im Absatz unter „Ziel“ 

(„GWG 2011 zu“) und die (irrtümlichen) doppelten Paragraphenzeichen in den 

Überschriften zu Z 2 und Z 3 im Besonderen Teil aufmerksam gemacht. 

Wien, am 10. November 2025 

Für den Bundeskanzler: 

MMag. Josef Bauer 

Elektronisch gefertigt 
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